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Verlautbarungen des Bischöflichen Ordinariats 

Nr. 74 Teilnahme von Geistlichen in Chorkleidung 
an der Seligsprechungsfeier am 23.6.1996 
im Olympiastadion 

Priester, Diakone und Ordensbrüder, die in Chorkleidung auf 
reservierten Plätzen für Geistliche am Papstgottesdienst teilneh- 
men wollen, benötigen eine Eintrittskarte, soweit sie sich nicht 
bereits als Kornmunionspender angemeldet haben. 

Die Eintrittskarte ist bei der Koordinierungs-Kommission, Han- 
noversche Str. 5, 10115 Berlin, unverzüglich schriftlich anzu- 
fordern. 

Nr. 75 Anweisungen zur Durchführung der 
Pfingstaktion Renovabis am 19. Mai I996 
- Siebter Ostersonntag 

Unter dem Leitwort „Voneinander lernen - Miteinander glau- 
ben" weist Renovabis 1996 besonders auf die Notwendigkeit 
von Ausbildungsfördening hin. DieAusbildung junger Menschen 
zu verantwortungsbewußten Christen und Bürgern ist in allen 
Ländern Mittel- und Osteuropas eine drängendeAufgabe für die 
Kirchen. Auch den Neubeginn in Bosnien-Herzegowina macht 
Renovabis in diesem Jahr zum besonderen Anliegen 

Das Renovabis-Info-Heft, das den Pfarreien zugesandt wird, 
behandelt beide Themen ausführlich. 

EröBung der Pfingstaktion Renovabis 1996 
Die Pfingstaktion Renovabis wird am Sonntag, dem 5. Mai 1996 
um 10.00 Uhr mit einem Pontifikalamt in der Hamburger Dom- 
kirche St. Marien durch Erzbischof Dr. Ludwig Averkamp er- 
öffnet. Predigt: Erzbischof Audrys J. Backis, Vilnius, Litauen. 
Mitwirkung: Jugendchor der Kathedrale von Vilnius. 

Ein weiterer Gottesdienst aus Anlaß der Pfingstaktion Renova- 
bis findet am 12. Mai um 10.00 Uhr im Mainzer Dom statt. 
Hauptzelebrant ist Generalvikar Prälat Martin Luley. Predigt: 
Mitrat Dr. Iwan Dacko, Großkanzler der Erzeparchie Lemberg, 
Ukraine. 

Kalendarium zur Durchführung der Pfingstaktion Renovabis 
1996 

Samstag, 4. Mai Aushang der Renovabis-Plakate 
- Auslegen der Faltblätter 

Sonntag, 5. Mai Eröffnung der Pfingstaktion in Hamburg 
durch Erzbischof Dr. Ludwig Averkamp 

Samstag und Sonntag, Verlesen des Aufrufs der deutschen 
11.112. Mai Bischöfe in allen Gottesdiensten, auch 

am Vorabend 
Verteilung bzw. Auslegen der Opfertüten 
Nachlegen der Faltblätter 

Samstag hnd Sonntag, Gottesdienst zur Pfingstaktion Renovabis 
18.119. Mai Predigt und Aufruf zur Pfingstaktion 

' Renovabis 
Durchführung der Renovabis-Kollekte in 
allen Gottesdiensten, auch am Vorabend 

Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird die Renova- 
bis-Kollekte ohne jeden Abzug für die Aufgaben der Solidari- 
tätsaktion Renovabis an die Bistumskasse mit dem Vermerk 
„Renovabis 1996" überwiesen. Von dort erfolgt die Weiterlei- 
tung an Renovabis. 

Für Rückfragen oder für Informationen und Materialien zur 
Pfingstaktion Renovabis wenden Sie sich bitte an: 

Renovabis, Domberg 27, 85354 Freising, Tel.: (0 81 61) 53 09-9, 
Fax: (0 81 61) 53 09 11. 

Nr. 76 Durchführung des Diaspora-Sonntags 
am 9.6.1996 

Der Diaspora-Sonntag 1996 wird in allen deutschen Diözesen 
am 9. Juni begangen. Er steht unter dem Leitwort: 

Zum Wohl und Heil der Menschen 

Seiner Vorbereitung und Durchführung soll erhöhte Aufmerk- 
samkeit gewidmet werden, um eine gute Hilfe für die deutsche 
und norde~ro~aische Diaspora zu ermöglichen. 

1. Am Sonntag, dem 2. Juni, ist in allen Gottesdiensten der. 
gemeinsameAufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonn- 
tag 1996 zu verlesen und eindringlich auf die Kollekte hinzu- 
weisen. 

2. Das Vorbereitungsmaterial (Plakate, Priesterjahrheft, In- 
formationsblätter, Opfertüten) wird vom Generalvorstand des 
Bonifatiuswerkes rechtzeitig zugestellt. 

3. Der Diaspora-Sonntag selbst möge durch Gottesdienstge- 
staltung und Predigt unsere brüderliche Mitverantwortung für 
die Kirche in der Minderheit betonen. 

4. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag ist in allen hl. Messen 
zu halten und darf durch andere Anliegen nicht beeinträchtigt 
werden. Sie ist ungeteilt und möglichst umgehend zu überwei- 
sen. Spendenbescheinigungen für das Finanzamt können in ge- 
wohnter Weise mit der Zweckbestimmung ,,Diasporahilfe" aus- 
gestellt werden. 

5. Der jährliche Diaspora-Sonntag möge auch genutzt werden, 
das Bonifatiuswerk in der Gemeinde durch Mitglieder zu veran- 
kern. Denn die Mitgliedschaft im Bonifatiuswerk bewahrt und 
erwirkt über die Informationszeitschrift ,,Bonifatiusblattcc und 
über den Mitgliedsbeitrag eine ständige Verbindung zu den Ge- 
meinden in der weiten Diaspora. 

Weiteres Werbematerial ist kostenlos zu beziehen beim 
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Postfach 11 69, 
33041 Paderborn 

Nr. 77 Körperschaftsstatus des Erzbistums Berlin 
bzw. des Erzbischöflichen Stuhls von Berlin, 
der Kirchengemeinden und Gemeindeverbände 

Aus gegebenem Anlaß wird nachstehend die Kette der Rechts- 
grundlagen bekanntgegeben, aufgnind deren das Erzbistum Ber- 
lin bzw. der Erzbischöfliche Stuhl von Berlin, die Kirchenge- 
meinden und Gemeindeverbände juristische Personen in Form 
von Körperschaften öffentlichen Rechts sind: 

Artikel 140 Grundgesetz i. V. m. Artikel 137 Abs. 5 Weimarer 
Reichsverfassung i. V. m. Artikel 13 Reichskonkordat zwischen 
dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20.7. 1933 
i. V. m. Artikel 2 Reichskonkordat, Artikel 2Abs. 6 Satz 2 Preu- 
ßisches Konkordat vom 14.6.1929 zwischen demFreistaat Preu- 
ßen und dem Heiligen Stuhl. 



Über Artikel 11 des Einigungsvertrages gelten die vorgenann- sichtliche Genehmigung einzuholen. Dies bedeutet, daß ein 
ten Konkordate als völkerrechtliche Verträge auch in den neuen Dienstvertrag erst dann mit dem zukünftigenkbeitnehmer ver- 
Ländern. Hierzu ist ergänzend auf Kapitel I11 Artikel 9 Abs. 5 handelt und abgeschlossen werden kann, wenn die Stellenbeset- 
Einigungsvertrag i. V. m. Abschnitt I Nr. 5 Protokoll zum Eini- zung an sich und die Rahmendaten für die Vertragskonditionen 
gungsvertrag i. V. m. Anlage 11 Kapitel IV Abschnitt I Nr. 5 zum kirchenaufsichtlich genehmigt werden. Diese Kirchenvorstands- 
Einigungsvertrag hingewiesen. beschlüsse werden in der Strukturkommission beraten und ent- 

Berlin, den 29. 3. 1996 
RO1and Steinke schieden. Zahlungen von der zentralen Besoldungsstelle des 

Generalvikar Ordinariates können nur erfolgen, soweit die o. g. Vorausset- 
Siegel zungen vorliegen. 

3. Streichung der Aushilfenvergütungen 
Auf die entsprechende Richtlinie wird verwiesen. 

Nr. 78 Einsparbeschlüsse Diözesanvermögens- 
verwaltungsrat (DVR) 4. Kürzung des Bauetats 

Der Bauetat wird im Haushaltsjahr 1997 um weitere 20 % ge- 

Der DVR hat den Empfehlungen des Kirchensteuerbeirates fol- kürzt. Kürzungen in den Folgejahren sind vorgesehen. 

gend in seiner Sitzung am 15. März 1996 für den laufenden 5. Kürzung der Sachkosten 
Haushalt und die Folgejahre Einsparungsbeschlüsse getroffen. Die Sachkosten werden im Haushaltsjahr 1997 um 5 % gekürzt. 
Zugnindegelegt wurden die von H. H. Kardinal Georg Sterzin- Weitere Kürzungen in den Folgejahren sind vorbehalten. 
sky auf der Klausurtagung des Geistlichen Rates am 10. - 12. 
März 1996 formulierten Prioritäten: 6. Kürzung der Gesamtzuwendungen Caritasverbände 

Die Gesamtzuwendungen werden im Haushaltsjahr 1997 um 
Erhalten werden muß, was zu Liturgie und Verkündigung ge- 5 % gekürzt. Weitere Kürzungen in den Folgejahren sind vorbe- 
hört und dort geschieht, wo Menschen leben; und dies nicht halten. 
kläglich, wohl aber einfach. 

7. Kürzungen für andere unterstützte Einrichtungen 
Gesehen werden muß die unverzichtbare Aufgabe der Kirche Die Mindestkürzung von anderen unterstützten Einrichtungen 
mitten in der Welt, d. h. Verkündigung nicht nur nach innen, und Beteiligungsgesellschaften beträgt 5 %. Weitere Kurzun- 
sondern missionarisch nach außen. gen hängen von der Prioritätenzuordnung der einzelnen Institu- 
Dafür ist die Nachwuchsbildung der pastoralen Berufe un- tion ab. 
verzichtbar 8. Neue Projekte 
Im caritativen Bereich müssen die Dienste dgerenziert ange- Neue Projekte dürfen nur dann begonnen werden, wenn die 
boten werden, wobei - dies gilt auchfur Kirchengemeinden - Anfangsinvestitionen und die später entstehenden Kosten aus 
stärker auf Ehrenamtliche zurückgegriffen werden muJ. bisher nicht verfügbaren Mitteln dauerhaft abgesichert sind und 

Freiwerdende, aber notwendige Stellen, müssen aus dem die Konsolidierungsbeschlüsse hierdurch nicht berührt werden. 

eigenen Haus wieder besetzt werden. H. Mittelfristige Planung 
Schließlich ist auf Einfachheit und Anspruchslosigkeit ZU . Festlegung von Schwerpunktpfarreien; 
achten. Erarbeitung von Kriterien zur Zusammenlegung von Kirchen- 

I. Sofort wirksame Maßnahmen gemeinden; 

1. Einsparungen im Personalbereich Erweiterung des Schlüsselzuweisungssystems auf die Perso- 

Bis zum Ende des Jahres 2000 sind mindestens 20 % der Perso- nalkosten; 

nakosten (Basis: Jahres-Ist 1995) sowohl im Bereich des Ordi- Sollstellenfestlegung im Bereich des Ordinariates; 
nariates, als auch bei den Kirchengemeinden einzusparen. Ent- Schaffung von organisatorischen Grundlagen zur Durchfüh- 
lassungen sollen zwar so weit wie möglich vermieden werden, rung der Konsolidienngsmaßnahmen. 
können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Frühzeitige Pen- 
sionierungen von Laienmitarbeitern werden ausdrücklich befür- Berlin, den 8. April 1996 

wortet, wenn die entsprechende Stelle nicht mehr besetzt zu Siegel 
Roland Steinke 

werden baucht oder ein Mitarbeiter, der eine zu streichende Stelle Generalvikar 

innehat, diese dann einnehmen kann. Möglichkeiten der Förde- 
rung können in Betracht gezogen werden. 

Nr. 79 Richtlinie für die Beschäftigung von 
2. Sofortiger allgemeiner Einstellungsstopp 
Für alle Dienststellen des Ordinariates und der Kirchennemein- Aushilfen und Vertretungen (Laienkräfte) 

den wird ein sofortiger allgemeiner Einstellungsstopp ;erfügt. 
Ausnahmen ergeben sich für die folgenden Bereiche: In Anbetracht der angespannten Finanzlage des Erzbistums 

müssen die für Aushilfs- und Vertretungskräfte vom Erzbistum 
a) Kindertagesstätten: Hier behält der CV die Koordination und zur Verfügung gestellten Mittel erheblich eingeschränkt werden. 

trägt die wirtschaftliche Verantwortung; 
Für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften in 

b) der Schulbereich, soweit er zur geregelten Durchführung des Dienststellen des Erzbistums, in Kirchengemeinden und in deren 
Unterrichtes dient; Einrichtungen gelten daher ab sofort die folgenden Richtlinien: 

C) soweit eine~usnahmegenehmigung der StrdWrkommission 1. Außer in den in Ziffer 3 genannten Fällen stellt das Erzbis- vorliegt. tum ab dem 1. Juni 1996 für die Beschäftigung vonAushilfs- 
Zum organisatorischenVollzug für den Bereich Kirchengemein- und Vertretungskräften keine Mittel mehr zur Verfügung. Bis 
den wird darauf hingewiesen, daß der Kirchenvorstand einen zum 31. Mai 1996 erbrachte Aushilfs- und Vertretungsdien- 
Beschluß zumAbschluß eines Dienstvertrages zu fassen hat. Für ste werden nach der bisher geltenden Regelung abgerechnet 
diesen Beschluß ist gemäß $ 19 Nr. 10 KiVVG eine kirchenauf- und vergütet. 




